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Beratungsfolge Sitzungstermin öffentlich / 
nichtöffentlich 

   

Fachbereichsausschuss 1 
 

13.02.2020 
 
 Ö 

 

Beteiligte Ämter einverstanden Datum 
   

 ja / nein  

 
 

Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß § 36 Abs. 1 
Satz 2 BauGB; 
Errichtung und Betrieb eines Heizkraftwerkes in einem 
genehmigten und errichteten Betriebsgebäude 

 
Sachverhalt: 
 
Der Antragsteller beabsichtigt Errichtung und Betrieb eines Heizkraftwerkes. 
Es handelt sich dabei um einen … 
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Diese Anlage bedarf keines bauaufsichtlichen Verfahrens. 
 
Ungeachtet dessen bestimmt § 36 Baugesetzbuch (BauGB), dass das 
Einvernehmen der Gemeinde auch erforderlich ist, wenn in einem anderen Verfahren 
(als dem bauaufsichtlichen) über die Zulässigkeit eines Vorhabens entschieden wird, 
 
Dieses Einvernehmen der Gemeinde darf allerdings nur aus den sich aus den §§ 31, 
33, 34 und 35 BauGB ergebenden Gründen versagt werden. Das Einvernehmen der 
Gemeinde gilt als erteilt, wenn es nicht binnen zwei Monaten nach Eingang des 
Ersuchens der Genehmigungsbehörde verweigert wird. Die nach Landesrecht 
zuständige Behörde kann ein rechtswidrig versagtes Einvernehmen der Gemeinde 
ersetzen. 
 
Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord hat mit einem hier am 9. Januar 2020 
eingegangenen Schreiben die entsprechenden Antrags- und Planunterlagen mit den 
erforderlichen technischen Nachweisen für das immissionsschutzrechtliche 
Verfahren übersandt und um Erteilung des Einvernehmens gebeten. 
 
Aus planungsrechtlicher Sicht beurteilt sich das Vorhaben nach § 30 BauGB 
aufgrund seiner Lage im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 45 - 
Rheinquartier Lahnstein, Teilgebiet Nord. Das bereits baurechtliche genehmigte und 
errichtete Betriebsgebäude widerspricht dessen Festsetzungen nicht. Die 
Baugenehmigung wurde mit den sich aus der Bebauungsplanung ergebenden 
Bedingungen und Auflagen erteilt (siehe Anlage). 
 
Da das Einvernehmen der Gemeinde nur aus den sich aus den §§ 31, 33, 34 
und 35 BauGB ergebenden Gründen versagt werden darf, kann die Zulässigkeit des 
Vorhabens nach § 30 BauGB im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes nicht 
bestritten werden. 
 
Insoweit ist das Einvernehmen nach § 36 BauGB zu erteilen. 
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Lageplan 

 
Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 45  
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Betriebsbeschreibung 
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Auszüge aus der erteilten Baugenehmigung 
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Beschlussvorschlag: 
 
 
Das gemeindliche Einvernehmen gem. § 36 Abs. 1 BauGB wird für den vorliegenden 
Antrag erteilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Peter Labonte) 
Oberbürgermeister   
 
 

 

 


	Vorlagennummer
	Gremium
	Datum
	OStatus
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Beschlußvorschlag
	Anlage

